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RS OGH 1988/2/23 4Ob505/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1988

Norm

MRG §16

MRG §30 Abs1 B

MRG §30 Abs2 Z13

Rechtssatz

Auch wenn dem Vermieter ein Interesse an der Zusammenlegung und Standardanhebung von Wohnungen nicht

abzusprechen ist, kommt doch der vereinbarte Kündigungsgrund des Nichtzustandekommens eines Mietvertrages

nach Wohnungszusammenlegung mit der freiwerdenden Nachbarwohnung und Standardanhebung über das neue

Mietobjekt einem der in § 30 Abs 2 MRG aufgezählten Kündigungsgründe an Gewicht und Bedeutung nach nicht auch

nur nahe.
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